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A. Landkreis Jerichower Land 
 

17 
 

Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 

Mittelfristige Schulentwicklungsplanung des Land-
kreises Jerichower Land für den Planungszeitraum 

2001/02 bis 2005/06 
 

Mit Bescheid vom 14. Jan. 2003 wurde der 2. Nachtrag des Mit-
telfristigen Schulentwicklungsplanes für den Zeitraum der Schul-
jahre 2001/02 bis 2005/06 genehmigt. Der 2. Nachtrag sowie die 
Genehmigungsverfügung liegen 10 Tage nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung während der Öffnungszeiten 
 
dienstags  09.00 – 12.00 Uhr und  
  13.00 – 16.00 Uhr, 
donnerstags 09.00 – 12.00 Uhr und 
  13.00 – 17.00 Uhr 
und                 
freitags  09.00 – 12.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme in der Kreisverwaltung des Landkreises, In der 
Alten Kaserne 4, 39288 Burg, Zimmer 309, aus. 
 
Burg, den 23. Jan. 2003 
 
gez. Lothar Finzelberg 
______________________________________________ 
 
B. Verwaltungsgemeinschaften, Städte 

und Gemeinden 
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Gemeinde Schermen 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung 2003 der Gemeinde Schermen 

 
1. Haushaltssatzung 
Auf der Grundlage des § 94 der Gemeindeordnung Land Sach-
sen-Anhalt in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Schermen in der Sitzung am 03.12.2002 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2003 beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
- in den Einnahmen 1.200.000 € 
- in den Ausgaben 1.200.000 € 
 
im Vermögenshaushalt 
- in den Einnahmen 589.300 € 
- in den Ausgaben 589.300 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 
veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 
2003 zur rechtzeitigen  Leistung von Ausgaben in Anspruch 
enommen werden dürfen, wird auf 240.000 €                                                                    
festgesetzt. 
 

 
§ 5 

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2003 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A 300 v.H. 
Grundsteuer B 350 v.H. 
Gewerbesteuer 300 v.H. 
 
Schermen, den 03.12.2002 
 
gez. Bartels 
Bürgermeister 
  

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2003 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.    
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 94 der Gemeindeordnung Land 
Sachsen-Anhalt vom  

03.02.2003 bis  14.02.2003   
zur Einsichtnahme im Verwaltungsamt Möser, Zimmer 02, 
öffentlich aus. 
 
Schermen, 21.01.2003 
 
gez. Bartels 
Bürgermeister 
____________________________________________________ 
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Gemeinde Möser   Möser, 2003-01-28 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes  

„Erlenweg“ , Möser 
 

Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung vom 27.08.1997 
(BGBI.I S. 2141), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
zur Umsetzung der UVP Änderungsrichtlinie, der IVU- Richtlinie 
und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz  vom 27.07.2001 
(BGBl.I S. 1950), hat der Gemeinderat der Gemeinde Möser am 
11.12.2002 den Bebauungsplan „Erlenweg“, bestehend aus 
der Planzeichnung und dem Textteil vom Dezember 2002 als 
Satzung beschlossen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung  tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan „Erlenweg“ kann  im Bauamt der Verwal-
tungsgemeinschaft Möser, Brunnenbreite 7/8,  während der 
Dienstzeiten 
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr  
von jedermann eingesehen werden. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und  2 BauGB 
bezeichneten  Verfahrens- und  Formvorschriften  ist unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von sieben Jahren  seit dieser Bekanntmachung  schriftlich  
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden  sind. Dabei 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mängel begrün-
den soll, darzulegen. ( § 215 Abs. 1 BauGB ) 
 
Auf die Vorschriften  des § 44 Abs.3 Satz 1, 2 und 4 BauGB wird 
hingewiesen. 
 
gez. Bremer 
Bürgermeister 
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Gemeinde   Schermen  Schermen, 2003-01-27 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
der öffentlichen Auslegung einer 2. vereinfachten 

Änderung des Bebauungsplanes  „Karlshof“,  
Schermen, gem.  § 13 BauGB 

 
Der Gemeinderat Schermen hat in seiner Sitzung am 19.11.2002 
den Beschluss zur Durchführung einer 2. vereinfachten Änderung 
des am 18.04.2001 in Kraft getretenen  Bebauungsplanes  „ 
Karlshof “ beschlossen. 
 
Folgende vereinfachte Änderung soll vorgenommen werden: 
 

• Die Festsetzung, dass die Grundfläche der bauli-
chen Anlagen, einschließlich  überdachter Terras-
se, 60 m² nicht übersteigen darf, entfällt.  
 
Die Festsetzung der GFZ bleibt  0,15. 

 
Der geänderte Bebauungsplan  liegt  
 vom   17.02.2003 bis  05.03.2003 
im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Möser, Brunnenbreite 
7/8, während der Dienstzeiten  
 
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und  13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermann Einsicht öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungszeit  können von betroffenen Bürgern 
Anregungen und Bedenken  schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
gez. Bartels 
Bürgermeister 
____________________________________________________ 
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Gemeinde   Lostau   Lostau, 2003-01-27 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
der öffentlichen Auslegung einer 2. vereinfachten 

Änderung des Bebauungsplanes  „Hinter den Gärten“, 
Lostau, gem.  § 13 BauGB 

 
Der Gemeinderat Lostau hat in seiner Sitzung am 10.12.2002 den 
Beschluss zur Durchführung einer 2. vereinfachten Änderung des 
am 09.10.2000 in Kraft getretenen  Bebauungsplanes  „ Hinter 
den Gärten “ beschlossen. 
 
Folgende vereinfachte Änderung soll vorgenommen werden: 
 

• Erweiterung des Geltungsbereiches 
 
Der geänderte Bebauungsplan  liegt  

vom   17.02.2003 bis  20.03.2003 
im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Möser, Brunnenbreite 
7/8, während der Dienstzeiten  
 
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  und  13.00 Uhr -  17.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermann Einsicht öffentlich aus. 
 
Während dieser Auslegungszeit  können von betroffenen Bürgern 
Anregungen und Bedenken  schriftlich oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
gez. Kreye 
Bürgermeister 
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Gemeinde Mützel 

 
Bekanntmachung 

der Jahresrechnung 2001 und Entlastung des   
Bürgermeister  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mützel hat in seiner Sitzung am 
09.12.2002 die Jahresrechnung 2001 bestätigt und dem Bürger-
meister die Entlastung erteilt. 
 
Die Jahresrechnung liegt gemäß § 108 Abs. 5 GO LSA in der Zeit 

 
vom     10.02.2003     bis     18.02.2003 

 
zur Einsichtnahme in der VG Stremme-Nordfiener, 39307 Gent-
hin, R.-Breitscheid-Str. 3, Zimmer 25 öffentlich aus. 
 
Mützel, den 24.01.2003 
 
gez. Rebischke 
Bürgermeister 
____________________________________________________ 
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Verwaltungsgemeinschaft Möser           Möser, den 20.  Jan. 2003  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Erhebung der Grundsteuer/Hundesteuer 

für das Jahr 2003 in den Gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft Möser (Hohenwarthe, Körbelitz, Lostau, 

Möser, Pietzpuhl, Schermen) 
 
Die vorgenannten Gemeinden machen auf Grund des § 27 des 
Grundsteuergesetzes von der Festsetzung der Grundsteuern und 
Hundesteuern durch öffentliche Bekanntmachung Gebrauch. 
 
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die 
gleiche  Grundsteuer bzw. Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrich-
ten haben, treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Der bestehende Steuerbescheid behält bis auf Widerruf  (den 
Erlass eines neuen Steuerbescheides) seine Gültigkeit hinsicht-
lich der zu zahlenden Beträge zu den jeweiligen Steuerterminen 
des Jahres 2003 (15.2.; 15.05.; 15.08.; 15.11.; bzw. 01.07. Hun-
desteuer) 
 
i.A. 
gez. Schwenck 
Kämmerin 
____________________________________________________ 
 

24 
Gemeinde Hohenwarthe 
- Der Gemeindrat - 
 

Bekanntmachung 
des Beschlusses Nr.: 49/2002 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenwarthe faßte in seiner 
Sitzung am 10.12.2002 den Beschluss über 
 
1. Die Jahresrechnung 2001 einschließlich Rechenschaftsbe-

richt 
 
2. die Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters für das 

Haushaltsjahr 2001 
 
3. die Auslegung der Jahresrechnung 2001 einschließlich 

Rechenschaftsbericht zur Einsichtnahme für jedermann 
 
in der Zeit vom  
 

03.02.2003 bis 14.02.2003 
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im Verwaltungsamt Möser, Zi.02 
 
der hiermit bekanntgemacht wird.  
 
 
Hohenwarthe, 10.01.2003 
 
gez.Bergmann 
Bürgermeister 
____________________________________________________ 
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Gemeinde Mützel 
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Beschluss vom 16.12.2002 

Freiwilliger Landtausch: Mützel 
Landkreis: Jerichower Land 

Verfahrensnummer: JL  1/0317/01 
 
I  Beschluss 
Hiermit wird der freiwillige Landtausch Mützel 01 gemäß § 64 in 
Verbindung mit §§ 54 und 55 des Landwirtschaftsanpassungsge-
setzes (LwAnpG) in der geltenden Fassung angeordnet. 
 
Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbaube-
rechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke 
sowie die Inhaber von selbständigem Eigentum an Gebäuden 
und Anlagen auf diesen Grundstücken. 
 
Verfahrensgebiet  
Dem Verfahren zur Neuordnung der Eigentumsverhältnisse durch 
Zusammenführung von Boden- und Gebäudeeigentum unterlie-
gen folgende Flurstücke: 

 
sowie die auf den genannten Flurstücken auf der Grundlage von 
Rechtsvorschriften errichteten Gebäude und die dazugehörigen 
Anlagen. 
 
Das Verfahrensgebiet ist auf der dem Beschluss beiliegenden 
Karte orangenfarbig umrandet.   
 
II  Anordnung der Eintragung des Zustimmungsvorbehaltes 
 
Gemäß § 13 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz in der gelten-
den Fassung wird die Eintragung eines Zustimmungsvorbehaltes 
für die zum Verfahrensgebiet gehörenden Flurstücke (Flurstück 
156/8 und 160/10 der Flur 2 sowie die Flurstücke 127, 129, 130 
und 676/128 der Flur 3 der Gemarkung Mützel) in die Grundbü-
cher angeordnet. 
 
III  Gründe 
Der Beschluss beruht auf einem berechtigtem Antrag von Teil-
nehmern zur Verfahrensdurchführung gemäß §§ 53 I, III,  64 
LwAnpG. 
 
Durch den Beschluss zur Einleitung des freiwilligen Landtausches 
mit der Bestimmung und der Begrenzung des Verfahrensgebietes 
werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 
 
• im Zusammenwirken mit den Verfahrensbeteiligten die Einheit 

von Grund- und Gebäude- sowie Anlageneigentum möglichst 
rasch wieder hergestellt wird und dass 

• mit den und zugunsten der Verfahrensbeteiligten abschlie-
ßend Festlegungen vorgenommen werden, die planerisch 

und liegenschaftsrechtlich sinnvoll und zweckmäßig sind und 
in grundbuchlicher und katastertechnischer Hinsicht umge-
setzt werden können und dass 

 
• einvernehmlich im Tauschplan verbindliche und bestandskräf-

tige Regelungen zu den jeweiligen Abfindungsansprüchen 
getroffen werden. 

 
Der Zustimmungsvorbehalt wird zum Schutz des Inhabers von 
Gebäudeeigentum vor lastenfreiem Erwerb des Grundstückes 
durch einen gutgläubigen Dritten angeordnet und ist für die 
Durchführung des Verfahrens unabdingbar. 
 
Die Zustimmung zu einer Verfügung wird erteilt, wenn die Verfah-
rensdurchführung nicht beeinträchtigt wird. 
 
IV  Anmeldung von unbekannten Rechten 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, 
aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, werden aufgefor-
dert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ers-
ten Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei dem Amt 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark anzumelden. 
 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von 
diesem zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach frucht-
losem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteili-
gen. 
 
Werden die Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
 
V  Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Beschluss (I) und/oder die Anordnung (II) kann inner-
halb von einem Monat nach der Bekanntgabe schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirt-
schaft und Flurneuordnung Altmark, Akazienweg 25, 39576 Sten-
dal, erhoben werden. Die Einlegung des Widerspruchs kann auch 
bei dem Regierungspräsidium Halle, Willy-Lohmann-Straße 7, 
06114 Halle/Saale, erfolgen. 
 
Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Tag. 
 
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur 
gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen 
Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
 (DS) 
 
gez. Kriese 
Sachgebietsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gemarkung 

 
Flur 

 
Flurstücke 

 
Mützel 
 

 
2 
 

 
 156/6; 156/7;156/8; 
 160/8; 160/9;160/10; 
 160/12; 160/13;160/14; 
 165/5; 165/6;165/7; 
 311/166 
 

 3  126; 127; 129; 130; 676/128 
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Verwaltungsgemeinscha Stremme-Nordfiener 
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Beschluss vom 12.12.2002 
Bodenordnungsverfahren: Schlagenthin 

Landkreis: Jerichower Land 
Verfahrens-Nr.: JL 4/0324/02 

 
Hiermit wird das Bodenordnungsverfahren Schlagenthin gemäß § 
56 in Verbindung mit § 63 Abs. 2, des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes (LwAnpG) in der derzeit geltenden Fassung, 
angeordnet.  
 
1. Verfahrensgebiet 
 Das Bodenordnungsverfahren wird für die gesamte Ortsla-

ge Schlagenthin eingeleitet. Die dem Verfahren unterlie-
genden Flurstücke sind im Verzeichnis der Verfahrens-
flurstücke (Anlage 1), welches Bestandteil dieses Be-
schlusses ist, aufgeführt. Die Verfahrensfläche beträgt ca. 
103 ha. 

 Die Grenze des Verfahrensgebietes ist auf der zu diesem 
Beschluss gehörenden Gebietskarte orangenfarbig ge-
kennzeichnet (Anlage 2). 

 
2. Verfahrensbeteiligte 
 Teilnehmer am Verfahren sind die Eigentümer und Erbbau-

berechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücke, sowie die Inhaber von selbständigem Eigen-
tum an Gebäuden und Anlagen auf diesen Grundstücken. 
Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft. 
Die mit der Bekanntmachung dieses Beschlusses entste-
hende Teilnehmergemeinschaft führt den Namen  

„Teilnehmergemeinschaft Schlagenthin“. 
 Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat ihren 

Sitz in Schlagenthin, Landkreis Jerichower Land. 
 

Die vollständige Anordnung mit Begründung, Gebietskarte 
und Verzeichnis der Verfahrensflurstücke liegt 2 Wochen 
lang - vom ersten Tag seiner öffentlichen Bekanntmachung  
an gerechnet - bei der Verwaltungsgemeinschaft Stremme 
Nordfiener in Genthin und an den Sprechzeiten in der Ge-
meinde Schlagenthin zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. 

 
3. Anmeldung von unbekannten Rechten 
 Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-

lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen 
(insbesondere Pacht-, Miet- und Bewirtschaftungsrechte), 
werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 
3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft und Flurneuord-
nung Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, anzumelden.  

 Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirt-
schaft und Flurneuordnung Altmark innerhalb einer von die-
sem zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Frist ist der Anzumeldende nicht mehr zu beteili-
gen. Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines vorbe-
zeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmel-
dung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden 
ist.  

 
4.  Zeitweilige Einschränkung des Eigentums 
 Von der Bekanntgabe der Einleitungsbeschlusses bis zur 

Unanfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes gelten gem. § 
63 (2) LwAnpG i.V.m. § 34 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
folgende Einschränkungen: 

a) 
 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-

mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-

nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören. 

 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche 
Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden. 

 Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorge-
nommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so 
können sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt 
bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren 
Zustand, notfalls mit Verwaltungszwang gemäß § 63 (2) 
LwAnpG i.V.m. § 137 FlurbG, wiederherstellen lassen, 
wenn dies der Bodenordnung dient.  

b) 
 Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit 

Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden, 
anderenfalls muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen.  

c) 
 Auf den in das Bodenordnungsverfahren einbezogenen 

Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenom-
men werden. Anderenfalls kann diese anordnen, dass die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß 
in Bestand zu bringen ist.  

 Wer gegen die unter a) bis c) genannten Bestimmungen 
zuwiderhandelt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße belegt werden.   

 
Gründe: 
Der Beschluss beruht auf dem berechtigten Antrag gem. § 53 
Abs. 1 LwAnpG zur Verfahrensdurchführung der Gemeinde 
Schlagenthin. Im Ergebnis der Prüfung konnte durch die Flurbe-
reinigungsbehörde die Notwendigkeit eines Verfahrens bestätigt 
werden. 
In der Ortslage Schlagenthin sind die Eigentumsverhältnisse 
speziell im öffentlichen Bereich – Verkehrsflächen, Plätze, Fluss-
lauf – in wesentlichen Teilen ungeklärt. 
Auch im privaten Bereich sind Nutzungsgrenzen vielfach nicht mit 
den Eigentumsgrenzen identisch. 
Darüber hinaus ist im Verfahrensgebiet, ausgelöst durch genos-
senschaftliche Bebauung fremden Grund und Bodens, selbstän-
diges Gebäudeeigentum entstanden, welches durch Wiederher-
stellung BGB-konformer Rechtsverhältnisse innerhalb des Bo-
denordnungsverfahrens reguliert werden soll, weil damit ein 
wesentlicher Beitrag zur Wiederherstellung des Privateigentums 
gewährleistet wird.  
Überdies ist die Ortslage mit ungetrennten Hofräumen belastet, 
so dass eine Neufeststellung der innerörtlichen Grenzen notwen-
dig ist.  
Durch die vorgenannten Maßnahmen der Vergangenheit sind 
somit erhebliche Nachteile für das Eigentum der an dem Verfah-
ren beteiligten Teilnehmer und die Landeskultur entstanden. 
Diese können nur in einem Bodenordnungsverfahren zweckmä-
ßig beseitigt werden. 
Das Bodenordnungsgebiet wurde so abgegrenzt, dass Ziel und 
Zweck der Bodenordnung möglichst vollkommen erreicht werden. 
Die voraussichtlich Beteiligten wurden am 28.11.2001 aufgeklärt. 
Gesetzlich bestimmte Behörden und Organisationen wurden 
gehört. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift beim 
 Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark 
Postanschrift: Postfach       10 14 32          39554 Stendal 
Hausanschrift:         Akazienweg            25          39576 Stendal 
eingelegt werden. 
Die Frist zur Einlegung des Widerspruchs wird auch gewahrt, 
wenn der Widerspruch beim Regierungspräsidium Halle/Saale, 
Willy-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle/Saale eingelegt wird. Für 
die Wahrung der Frist ist das Datum des Einganges des Wider-
spruchs bei einer der vorgenannten Behörden maßgebend. 
 
Im Auftrage   DS 
gez. Kriese 
Sachgebietsleiter 
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C. Kommunale Zweckverbände 
 

27 
 

Trinkwasser- und 
Abwasserverband Genthin 
 
Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und Abwasserver-

bandes Genthin für das Jahr 2003 
 
Gemäß der Gemeindeordnung (GO-LSA), des Gesetzes über 
Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) und des Eigenbe-
triebsgesetzes (EigBG-LSA) hat die Verbandsversammlung in der 
Sitzung am 17.12.2002 den Wirtschaftsplan 2003 mit folgenden 
Hauptkennziffern beschlossen: 
 
I. Erfolgsplan 
 gesamt Trinkwasser-

bereich 
Abwasser-
bereich 

Umsatzerlöse 6.770,5 2.501,8 4.268,7 
Erträge (einschl. 
Zinserträge) 

173,4 52,3 121,1 

Aufwendungen 6.821,8 2.496,9 4.324,9 
Jahresgewinn 122,1 57,2 64,9 
 
II. Vermögensplan 
Einnahmen 10.666,5 1.117,0 9.549,5 
davon Kredit-
neuaufnahme 

2.475,6 - 2.475,6 

Ausgaben 10.666,5 1.117,0 9.549,5 
davon Investitio-
nen 

8.438,0 305,0 8.133,0 

 
Höchstbetrag für 
Kassenkredite 

 
 
1.041,6 

  

 
III. Stellenplan 
Stellenübersicht mit insgesamt 31,5 Vollbeschäftigteneinheiten 
(32 Personen) und 2 Azubi. 
 
gez. Bernicke 
Verbandsvorsitzender 
 

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2003 werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die gemäß § 100 Abs. 2 GO-LSA in Verbindung mit § 13 Abs. 1 
GKG-LSA erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunal-
aufsicht Landkreis Jerichower Land am 13.01.2003 unter dem 
Az.: 15 89 60/2003 wie folgt erteilt worden: 
 
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 
Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Gent-
hin für das Wirtschaftsjahr 2003 
 

Genehmigung 
 
Gemäß § 100 Abs. 2 GO LSA in Verbindung mit § 13 Abs. 1 GKG 
LSA genehmige ich im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das 
Jahr 2003 den Gesamtbetrag der Darlehensaufnahme zur Finan-
zierung von Investitionen in Höhe von 
 

2.475.600,00 EUR 
(in Worten: zwei Millionen vierhundertfünfundsiebzigtausend-

sechshundert Euro). 
 
Burg, den 13.01.2003 
 
gez. Lothar Finzelberg   Siegel 
 

 
Bekanntmachung 

 
Der Wirtschaftsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Gemeindeordnung 
vom  

30.01.2003 – 11.02.2003 
 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme in den Geschäfts-
räumen des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin 
  Rathenower Heerstraße 25 
  39307 Genthin 
  Büro des Kaufmännischen Leiters 
aus. 
 
Genthin, 2003-01-21 
 
Trinkwasser- und 
Abwasserverband Genthin 
 
gez. Bernicke   
Verbandsvorsitzender 
____________________________________________________ 
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Abwasserzweckverbandes Möckern 

 
2. Satzung 

des Abwasserzweckverbandes Möckern 
zur Änderung der Verbandssatzung des  

Abwasserzweckverbandes - 2. Änderungssatzung - 
 
Die Verbandsversammlung des AZV Möckern hat auf ihrer Sit-
zung am 12.11.2002 beschlossen, die Verbandssatzung des AZV 
Möckern vom 15.11.2001, bekanntgemacht im Amtsblatt des 
Landkreises Jerichower Land, Nr. 24, Seite 258 am 21.12.2001, 
wie folgt zu ändern: 

 
§ 1 

Der § 5 Abs. 1 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus mindestens einem Ver-

treter der Verbandsmitglieder. Verbandsmitglieder, die über meh-
rere Stimmen nach Abs. 3 dieser Satzung verfügen, können so-
viel Vertreter in die Verbandsversammlung wählen, wie sie über 
Stimmen verfügen. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes kön-
nen nur einheitlich abgegeben werden. Die Übertragung des 
Stimmrechts auf einen anderen gewählten Vertreter des Ver-
bandsmitgliedes ist möglich. 

 
§ 2 

Der § 5 Abs. 2 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Vertretungen der Verbandsmitglieder bestimmen die Vertreter 

in der Verbandsversammlung nach dem für die Bildung der Aus-
schüsse vorgeschriebenen Verfahren. Entsendet ein Verbands-
mitglied nur einen Vertreter in die Verbandsversammlung, ist ein 
Stellvertreter zu benennen. Die Vertreter der Verbandsmitglieder 
sind an die Beschlüsse der sie entsendenden Verbandsmitglieder 
gebunden. 

 
§ 3 

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt des Landkreises Jerichower Land in Kraft. 
 
 
Möckern, den 12.11.2002 
 
gez. Dr. Rönneck    - Siegel - 
Verbandsvorsitzender 
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Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 
Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes Möckern 

hier:  
2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des  
Abwasserzweckverbandes - 2. Änderungssatzung - 

 
Genehmigung 

Gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 GKG LSA ge-
nehmige ich die mir am 21. November 2002 vorgelegte und von 
der Verbandsversammlung des AZV Möckern am 12. November 
2002 beschlossene 2. Satzung zur Änderung der Verbandssat-
zung des Abwasserzweckverbandes - 2. Änderungssatzung -. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Schöne-
becker Straße 67 a, in 39104 Magdeburg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. 
 
Burg, den 15.01.2003 
 
gez. Lothar Finzelberg 
____________________________________________________ 
 
D. Regionale Behörden und Einrichtun-

gen 
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Regionale Planungsgemeinschaft 
Magdeburg 
Der Verbandsvorsitzende 
 
Hinweisveröffentlichung über die nächste Sitzung des 

Regionalausschusses der Regionalen  
Planungsgemeinschaft Magdeburg 

 
Am 26.02.2003 um 10:30 Uhr im Sitzungssaal des Landkreises 
Schönebeck (Haus 2) in 39218 Schönebeck, Cokturhof 1 
findet die nächste Sitzung des Regionalausschusses der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft Magdeburg statt. Die Sitzungsbe-
kanntmachung einschließlich der Tagesordnung wird im Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Magdeburg 
 
Nr.  2  am:  17.02.2003 
 
veröffentlicht. 
 
Das Amtsblatt für den Regierungsbezirk Magdeburg ist zu bezie-
hen über die Pressestelle des Regierungspräsidiums Magdeburg, 
Frau Thamm (Telefon-Nr. 0391/ 567 2107) Olvenstedter Straße 1 
– 2 in 39108 Magdeburg. 
 
Magdeburg, den 17.02.2003 
 
gez. Webel 
Verbandsvorsitzender 
____________________________________________________ 
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